
 

 

 

Ergänzende Anfrage zur Antwort vom 31.03.2017 auf u nsere Anfrage zu Jobcenter-Zahlen vom 
25.01.2017 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fillbrunn, 

 

wir bitten Sie, uns ergänzend zu den im Brief vom 31.03.2017 genannten Zahlen die entsprechenden 

Werte des Jahres 2017 (und wo es bisher fehlte auch von 2016) mitzuteilen, um die fortlaufende 

Entwicklung besser beurteilen zu können. 

 

Außerdem haben wir noch folgende Fragen: 

1. Zu Pt. 1.5. und 2.5. Tabelle der Quoten unmittelbar vor Maßnahmenbeginn arbeitsloser bzw. 

langzeitarbeitsloser Personen an „arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen“ in 2014 und 2015 

würden wir gerne die Personenanzahl hinter den ausgewiesenen Quoten plus die 

entsprechenden Zahlen für 2016 und 2017 erfahren. 

Es ist uns aufgefallen, dass die Summe der Prozentanteile in beiden Tabellen nicht 100% 

ergibt – bei Addition der oberen Zahl je Rubrik. Wie erklärt sich das? 

 

Arbeitslose Personen: (Sind hier die Langzeitarbeitslosen Personen inkludiert?) 
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Langzeitarbeitslose Personen: 

 

2. Bitte nennen Sie uns für jede Kategorie die Beträge in Euro insgesamt (Kommune + 

Zuschüsse Bund/Land), die für diese Maßnahmen eingesetzt wurden in den Jahren 2014-

2017.  

3. Wie viele durch Eingliederungsförderung bezuschusste Arbeitsverhältnisse vorher arbeitsloser 

Personen bestehen nach Ablauf der Förderung mindestens 1 Jahr weiter? Gibt es hierzu 

Zahlen aus den Jahren 2015-2017? 

4. In welcher der in der Tabelle benannten Kategorien sind die Personen eingeordnet, die eine 

Förderung zur Existenzgründung / Förderung zur selbständigen Tätigkeit erhalten und können 

Sie uns die entsprechende Personenanzahl und den Förderbetrag in Euro für die Jahre 2014-

2017 nennen? 

 

5. Zu Pt. 3.3 Wie viele der benannten begonnenen beruflichen Weiterbildungen wurden bis zum 

planmäßigen Ende der Weiterbildung besucht? 

6. Zu Pt. 3.4. Bezieht sich die Eingliederungsquote von unmittelbar zuvor 

langzeitleistungsbeziehender Teilnehmern an einer beruflichen Weiterbildung des Jobcenters 

auf die Personen, die 6 Monate nach der entsprechenden Weiterbildung nicht mehr im 

Leistungsbezug SGB II waren? Oder sind es lediglich Personen, die 6 Monate nach Ende der 

Weiterbildung in einem (sozialversicherungspflichtigen?) Beschäftigungsverhältnis sind – 

unabhängig davon, ob weiterhin Leistungen nach SGB II benötigt werden? 



 

 

 

Wenn das zweite zutrifft möchten wir gerne wissen, wie viele der „eingegliederten“ 

Weiterbildungsteilnehmer in Arbeitsverhältnissen auf 450,00 Euro Basis (nicht 

versicherungspflichtig) stecken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Joachim Bott, Peter Pfeiffelmann, Wolfgang Schulz, Claus Spohn, Christof Weisenbacher 

Stadträte der Fraktion Wir in Pforzheim / Liste Eltern / Die Linke 


